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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §20 Abs1 Z2 lita;

EStG 1988 §20 Abs1 Z3;

EStG 1988 §22 Z1;

Rechtssatz

Daß die Förderung des Berufes oder der Tätikeit des AbgP< für sich allein noch nicht dazu führt, einen der

Lebensführung zuzurechnenden Aufwand steuerlich abzugsfähig zu machen, hat der Gesetzgeber ausdrücklich

normiert. Gerade bei einer freiberu<ichen Tätigkeit, die von einem besonderen Vertrauen des Auftraggebers in die

Fähigkeiten und die Seriosität des Leistungserbringers gekennzeichnet ist, kommt den im Wirtschaftsleben häu?g

anzutre@enden Sachgeschenken regelmäßig keine für die Auftragserteilung maßgebende Bedeutung zu. Vielmehr tritt

dabei ein allfälliger "Werbeeffekt" deutlich hinter den der Repräsentation.
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